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2.5. Die Beendigung strafprozessualer Verdachtshinweisprü

fungen

Im Ergebnis der strafprozessualen Verdachtshinweisprüfung 

ist  gemäß § 95 (1) StPO (§ 99 des neuen Entwurfs) zu ent- 

scheiden, ob 1. von der Einlei tung eines Ermit t lungsver- 

fahrens abzusehen; 2. die Sache an ein gesel lschaft l iches 

Organ der Rechtspf lege zu übergeben; 3. ein Ermit t lungsver

fahren einzulei ten ist .

Im Zusammenhang mit  den Darstel lungen zur Durchführung und 

Beendigung von Verdächt igenbefragungen im Abschnit t  2.3.3.2. 

der Arbeit  wurden berei ts Mit tei lungs- und Protokol l ierungs- 

er f  ordernisse bei Beendigung von Verdachtshinweisprüfungen 

abgehandelt ,  so daß sich die folgenden Darstel lungen schwer

punktmäßig auf die pol i t ischen, pol i t isch-operat iven und straf 

prozessuale Erfordernisse und Voraussetzungen der unterschied

l ichen Abschlußentscheidungen beziehen.

Die Autoren halten den der bisherigen recht l ichen Regelung 

der StPO innewohnenden prozessualen Formal ismus, der insbe

sondere in der vom § 98 StPO geforderten Einlei tung eines Er

mit t lungsverfahrens bei jegl icher Verdachtsbegründung einer 

Straftat und bei Vorl iegen der gesetzl ichen Voraussetzungen 

der Strafverfolgung zum Ausdruck kommt, für eine nicht mehr 

adäquate Widerspiegelung der gesel lschaft l ichen Voraussetzungei 

und Erfordernisse bei der weiteren Gestal tung der entwickel

ten sozial ist ischen Gesel lschaft .  Diese Auffassung knüpft  

unmittelbar an die im Abschnit t  2.4.1.3. der Arbeit  darge

stel l ten Tendenzen der Dekriminal is ierung und Depönal is ierung 

an und eröffnet der Untersuchungsarbeit  des MfS Mögl ichkeiten 

zur weiteren Qual i f iz ierung der Durchsetzung des Dif ferenzie

rungsprinzips .  Voraussetzung für das Abkommen von diesem Forma

l ismus bei der Beendigung strafprozessualer Verdachtshinweis -  

Prüfungen (wie die empir ischen Untersuchungen belegen, halten


